
 

Termin 

 am 10. 04. 2024, 13.30 – 15.00 Uhr 

im Paul-Löbe-Haus 

Dr. Johannes Fechner, MdB 
Parlamentarischer Geschäftsführer und Justiziar der SPD-Bundestagsfraktion 

 

 

Gesprächspartner für den ANUAS e.V.: 

 

Kevin Hönicke    Stadtrat in Berlin-Lichtenberg 

Marion Waade   Bundesvorsitzende ANUAS e.V. – Opferhilfeorganisation 

Dr. Dr. h.c. Michael Kilchling Max Planck Institute for the Study of Crime, Security 

and Law – Department of Public Law 

Gerd Miedthank Vorsitzender Sozialdenker e.V. 

Manfred Lukaschewski Diplom Kriminalist 



 

Angehörige von Tötungsdelikten = "Mit-Opfer" (H.-J. Schneider, M. Kilchling, BV ANUAS e.V.)

- Anerkennung der "Mit-Opfer" als vulnerable Gruppe - konkrete gesetzliche Benennung und aktive Umsetzung national

- Vollinhaltliche Umsetzung der EU-Richtlinie 2012/29/EU

- Gleichbehandlung mit Terrorismusopfern und Katastrophenfällen

- Verhinderung von rechtsverkürzenden Missinterpretationen im Umgang mit "Mit-Opfern"

- individuelle Beachtung der Wünsche und Bedürfnisse * freie Wahl der Opferhilfen und weiteren Angebote für Betroffene

- Beachtung kultureller Unterschiede * Werte * Normen 

- Rechtliche Aufwertung der Angehörigen als originä-
re Opfergruppe (gemäß den Vorgaben der EU-RL)

- Strafprozessualer "Verletzten"-Begriff: Differenzie-
rung in "Verletzte" und "Gleichgestellte" führt zu 
(nicht intendierten) Rechtsverkürzungen für 
Angehörige

- Praxisferne konzeptionelle Ausrichtung des  Opfer-
schutzes auf das Strafverfahren * häufig können An-
sprüche nur auf dem Zivilrechtsweg geltend gemacht 
werden * Opfer im Zivilprozess weitgehend 
schutzlos gestellt

- Erhebliches Kostenrisiko für "Mit-Opfer"

- Besondere Probleme für Opfer im bzw. aus dem 
Ausland (sog. "cross-border-victims")

- Recht auf restorative Angebote * nicht beschränkt 
auf "TOA" i.e.S. * auch bei Konflikten mit Behörden

- Informations- und Auskunftsrechte

- § 145 SGB III

- § 167 SGB IX

- § 20 SGB V primäre Prävention und 
Gesundheitsförderung - Erweiterung des Leitfadens 
der Selbsthilfe * Anerkennung der Grenzen der 
Selbsthilfe

- SGB XIV "Soziale Entschädigung" - Gleichstellung wie 
bei Angehörigen bei Terror- und Katastrophenopfern

- keine spezialisierten Reha-Einrichtungen der 
Rententräger und Krankenkassen in Deutschland zur 
Problematik

- Grundgesetz der BRD - Artikel 1, Abs. 1 und dem 
Artikel 3, Abs. 1

- UN-Behindertenrechtskonvention

- Einschätzungsfehler durch Ermittler/Mediziner 

- Tötungsdelikt Suizid - unklare Kategorie -
"zweifelhafter Suizid"

- mangelnde Ausbildung der Ermittler

- zu schnelles Fokussieren auf eine bestimmte Person, 
ohne Ermittlung in alle Richtungen

- Mißachtung der Grundregeln eines 
Ermittlungsverfahrens

- zu schnelles Festlegen auf einen bestimmten 
Sachverhalt, ohne weitere Prüfung

- Jeder Sachverhalt ist singulär, deshalb ... abzuleitende 
Maßnahmen sind es ebenfalls

Lösungsvorschläge:  

Unterausschuss Bundestag zur Prüfung und Lösung der Probleme * Zusammenarbeit Betroffenen- und Fachkompetenz * Umfangreiche 

Schulungen der Fachkompetenzen * Forschungsauftrag soziale, psychische und körperliche Auswirkungen nach einer tödlichen Gewalttat * 

Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit Opferhilfeeinrichtungen * Erweiterung der Aufgabengebiete der bundesweiten Opferbeauftragten 



Marion Waade – Bundesvorsitzende ANUAS e.V. 
 
------------------------------ 
 
Angehörige gewaltsamer Tötung sind „Mit-Opfer“ 
 
Angehörige gewaltsamer Tötung haben – entsprechend der Richtlinie 2012/29/EU v. 
25.10.2012 über Mindeststandards für die Rechte, die Unterstützung und den Schutz von 
Opfern von Straftaten – den Opferstatus. Diese Betroffenen müssen so behandelt werden, 
wie das Opfer selbst, wenn es überlebt hätte. 
 
Dieses passiert in der Realität nicht. Einzelne Helfer und Institutionen sprechen davon, dass 
Hilfen nur den direkten Opfern zustehen würden.  
 
Worum geht es konkret – welche Probleme bestehen? 
 

1. Gleichbehandlung und Anerkennung einer vulnerablen Menschengruppe = „Mit-
Opfer“ 

 
Grundgesetz Artikel 3 sagt: Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Das bedeutet: Alle 
Menschen haben die gleichen Rechte. 
 
➢ Öffentliche Gleichbehandlung aller Angehörigen von Tötungsdelikte  

Anerkennung des Opferstatus für Angehörige gewaltsamer Tötung mit allen 
Opferrechten und Opferhilfen 

➢ Achtung der ethischen und menschenrechtlichen Anliegen und Fragen der 
Betroffenen, die sich in Fällen gewaltsamer Tötung oft ergeben 
(Menschenrechtsverletzungen) 

➢ Gesundheitliche Chancengleichheit für die Angehörigen gewaltsamer Tötung 
schaffen. 
Nach dem SGB V 20 h hätten die Angehörigen einen Anspruch auf 
gesundheitspräventive Projektförderungen durch die Krankenkassen. Dieses wird 
abgelehnt! – keine gesetzliche Grundlage, lediglich eine Richtlinie der Krankenkassen 
ist vorhanden „Leitfaden der Selbsthilfe“ – ohne Berücksichtigung der Grenzen der 
Selbsthilfe zur Vermeidung von Re-Traumatisierungen  

➢ Einbezug der Betroffenenkompetenz über Betroffenen-Opfer-Hilfe-Organisationen in 
alle gesetzlichen Belange von Angehörigen gewaltsamer Tötung 

➢ Opferhilfen-Gleichstellung 
Angehörige von gewaltsamen Tötungsfällen werden nicht gleich den Opfern und 
Angehörigen von Terror- und Katastrophenopfern behandelt. 
Opferbeauftragte in den Bundesländern sind für Opfer von Katastrophenfällen und 
Terroropfern zuständig. 
 
Warum werden auch hier Unterschiede zwischen den Angehörigen gewaltsamer 
Tötung gemacht? 
Wäre es möglich, dass die Opferbeauftragten nicht nur einzelne Gruppen an Opfern 
betreut, sondern alle Opfer – einschließlich Angehöriger gewaltsamer Tötung? 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0029


„… Es zeigt sich, dass die fehlende Akzeptanz und Anerkennung als Opfer, die traumatischen 
Erfahrungen und die fehlende Unterstützung, um sich durch die juristischen Verfahren zu 
navigieren und als Opfer rechtlich nicht geschützt zu sein, lebenslange Auswirkungen haben.  
Familien brechen auseinander, Menschen entwickeln chronische Krankheiten, schwere 
Depressionen und Süchte, Menschen können nicht mehr an ihren Arbeitsplatz zurückkehren, 
viele ziehen sich in die Privatsphäre zurück, einige begehen Selbstmord.  Es handelt sich um 
das, was Arthur Kleinman, Vena Daas und Margaret M- Lock das soziale Leiden nennen 
(Kleinman, Daas,Lock 1997)…“  (Forschungsstudie Dr. Judith Albrecht, 2021) 

 

 

2. Artikel 2 der Menschenrechtskonvention: Recht auf Leben und körperliche 

Unversehrtheit 

 

„1. Das Recht jedes Menschen auf Leben wird gesetzlich geschützt ...“. 
Quelle: Amtsblatt der Europäischen Union C 303/17 - 14.12.2007 
 
Das Recht auf Leben, ein Grundrecht für alle Menschen. Das Recht auf Leben ist ein 
angeborenes Recht für jeden Menschen. Das Recht auf Leben ist ein unbedingter Anspruch 
auf Schutz des Individuums vor einer willkürlichen Tötung. 
 
➢ Schutzpflichten 

Staatliche Maßnahmen gegen Verletzungen des Rechts auf Leben durch nicht-
staatliche Dritte (Privatpersonen, Unternehmen etc.), wie zum Beispiel: 
Gesetzgebungspflichten zum Schutz vor Verstößen von staatlichen und privaten 
Akteuren 

➢ Gewährleistungspflichten 
Institutionelle und materielle Voraussetzungen schaffen für die volle Realisierung des 
Rechts auf Leben, wie zum Beispiel: Untersuchungspflicht aller ungeklärter Todesfälle 

➢ Bestrafungspflicht rechtswidriger Tötungen durch staatliche Organe 
 
 

3. Ablauf im Strafprozeß 
 

➢ Nebenklagevertretung:  
. eingesetzte / bestätigte Anwälte haben selten ausreichende Erfahrungen im 
Opferrecht – Möglichkeiten des Anwaltswechsels 
. keine Information und Aufklärung durch Rechtsanwälte für Betroffene 
. Akteneinsicht und Besprechungen der weiteren Vorgehensweisen werden von 
Rechtsanwälten abgelehnt 
. Adhäsionsverfahren (§§ 403 – 406) werden durch Anwälte nur auf dem 
anschließenden Zivilweg angeboten, im Strafprozeß wird abgelehnt 
. Adhäsionsverfahren im Jugendstrafrecht (§ 81) findet nicht statt – Welche 
Entschädigungsleistungen für die „Mit-Opfer“ bestehen (im Strafprozeß) 
. aktive Teilnahme als Nebenkläger ist nicht ausreichend gewährleistet (Schlußwort * 
Einlegen eines Rechtsbehelfs über den Rechtsanwalt) 

➢ Schutz der Mit-Opfer ist durch Justiz und Verteidigung nicht gewährleistet 
 



4. Gesundheitspräventive Nachsorge der Mit-Opfer und berufliche Rehabilitation 
 
➢ Begutachtungen entsprechend der Qualitätsstandards für psychologische Gutachten 

werden nicht eingehalten 
➢ Bildgebende Verfahren zur Feststellung der gesundheitsbezogenen Veränderung im 

Gehirn nach der Straftat (Nachweis: keine Vor-Traumata) 
➢ Rechtlicher Anspruch auf gesundheitspräventive Nachsorge der Mit-Opfer, unter 

Anerkennung der Individualität 
➢ Schaffung von fehlenden Bedarfen, z.B.  

. spezielle Reha-Einrichtungen für Mit-Opfer  

. Verbesserung des Streßmanagments (Bewegung * Achtsamkeit * 
Präventionsprojekte) 

➢ Beachtung der Präventionsnotwendigkeiten 
. Primärprävention → Krankheitsbeginn (nach der Gewalttat) 
. Sekundärprävention → Frühstadium (Re-Traumatisierungen – ständige 
Streßsituationen) 
. Tertiärprävention → Krankheitsmanifestation 

 

5. Gemeinsame Netzwerk- und Opferhilfearbeit 
 

➢ Unzureichende Zusammenarbeit aller Opferhilfeeinrichtungen (Überschätzung 
spezieller Kompetenzen) 

➢ Unzureichende fachliche Qualifikation 
➢ Fehlender Einbezug von Betroffenenkompetenzen im Bereich der „Mit-Opfer“-Fälle 
 
6. Fehlende Hilfs-, Informations- und Anlaufstellen für Mit-Opfer 

 
➢ Keine Prüf- und Kontrollstellen bei 

. Behördenfehlern 

. fehlende oder falsche Informationen zu Rechten der Mit-Opfer 
➢ Antidiskriminierungsstellen verfolgen keine Anliegen der Mit-Opfer 
➢ Forschungsstudien nur zur Thematik „Mit-Opfer“ – Auswirkungen nach der Straftat in 

allen Bereichen des menschlichen/einschließlich gesellschaftlichen Lebens  



Dr. Dr. h.c. Michael Kilchling * Senior researcher 

Max Planck Institute for the Study of Crime, Security and Law – Department of Public Law 

-------------------------------- 

Defizite aus der Perspektive der viktimologischen Forschung (Michael Kilchling) 

Seit Mitte der 1980er Jahre wurde in nahezu jeder Legislaturperiode mindestens ein 

Gesetzespaket beschlossen, das den Bestand der Opferrechte jeweils deutlich erweitert hat. 

Positiv hervorzuheben ist dabei zum einen, dass in diesem Segment der (Rechts-) Politik, 

jedenfalls in wesentlichen Fragen, über Parteigrenzen hinweg ein recht weitreichender 

Konsens festzustellen ist. Zum anderen greift die Gesetzgebung bei den opferbezogenen 

Reformschritten in der Regel deutlicher als in anderen Bereichen der Kriminalpolitik 

Erkenntnisse aus der juristischen, soziologischen, kriminologischen und viktimologischen 

Forschung auf. Gleichwohl weisen die aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen für Opfer 

von Straftaten weiterhin eine Reihe von Defiziten auf, die Betroffenen Erschwernisse und 

Belastungen aufbürden, die die Verarbeitung der Straftat und die Überwindung ihrer Folgen 

verzögern, diese im schlimmsten Fall sogar perpetuieren können. Sie sind ein gewichtiger 

Faktor der sog. sekundären Viktimisierung. 

Im Gegensatz zu den Aktivitäten der Vorgängerregierungen sieht der Koalitionsvertrag für 

die aktuelle Legislaturperiode keine umfassenden opferbezogenen Reformschritte vor. Das 

ist im Hinblick auf eine Vielzahl von strukturellen und konzeptionellen Defiziten zu 

kritisieren. Durch entsprechende Initiativen aus dem Bundestag heraus könnten und sollten 

gleichwohl weitere Reformen angestoßen werden. Nachfolgend werden exemplarisch einige 

Defizite und Probleme in Deutschland (rechtliche und praktische) adressiert. Mitunter 

ergeben sich solche in der Praxis auch aus Defiziten in der Ausformulierung einzelner 

Rechtsvorschriften sowie daraus folgender (Miss-) Interpretation durch die Rechtsprechung. 

 

1. Mangelnde rechtliche Anerkennung Angehöriger als originäre Opfergruppe  

Der rechtliche Status von Angehörigen unmittelbar betroffener Opfer ist in Deutschland 

nach wie vor unzureichend. Dabei sind die Belastungen, denen sie ausgesetzt sind, weithin 

anerkannt. Das gilt insbesondere für Familienangehörige Getöteter. Der Pionier der 

deutschen Viktimologie Hans-Joachim Schneider hat bereits in den frühen 1990er Jahren 

darauf hingewiesen, dass Angehöre häufig ebenso gravierende Traumatisierungen und 

weitere psychologische Schädigungen davontragen wie die unmittelbar betroffenen – 

direkten – Opfer; mitunter leiden sie sogar stärker. Er hat sie daher zutreffend als „Mit-

Opfer“ bezeichnet.1  

 
1 H.-J. Schneider: Viktimologie, in: Sieverts/Schneider (Hg.), Handwörterbuch der Kriminologie Bd. 5, Berlin 
1991, S. 405ff., 406. Siehe dazu auch M. Kilchling: Opferinteressen und Strafverfolgung, Freiburg i.Br. 1995. 



Dieser Ansatz wurde in der EU-Richtlinie 2012/19/EU2 ausdrücklich aufgegriffen:  

• Gemäß Art. 2 Nr. 1a (ii) der RL sind Opfer – neben der direkt betroffenen Person 

gem. Art. 2 Nr. 1a (i) – auch Familienangehörige einer Person, deren Tod eine 

direkte Folge einer Straftat ist, und die durch den Tod dieser Person eine Schädigung 

erlitten haben. Ergänzend definiert Art. 2 Nr. 1b sodann den Kreis der 

Familienangehörigen: der Ehepartner des Opfers, die Person, die mit dem Opfer 

stabil und dauerhaft in einer festen intimen Lebensgemeinschaft zusammenlebt und 

mit ihm einen gemeinsamen Haushalt führt, sowie die Angehörigen in direkter Linie, 

die Geschwister und die Unterhaltsberechtigten des Opfers.   

Diese Definition ist von den Mitgliedsstaaten zwingend im nationalen Recht umzusetzen. 

Die EU-Kommission betont in ihrem Bericht zur Umsetzung der Richtlinie 2012/29/EU in den 

Mitgliedsstaaten die besondere Bedeutung der Begriffsbestimmung von „Opfer“ und rügt 

die unzureichende Umsetzung in zahlreichen Mitgliedsstaaten.3  

• Entweder fehlt die Begriffsbestimmung von „Opfer“ gänzlich oder es wurde nicht 

präzisiert, dass Familienangehörige eines verstorbenen Opfers als Opfer 

einzustufen sind. Dadurch werden die Rechte dieser Familienangehörigen 

eingeschränkt.4  

Das Europäische Parlament hat diesen Punkt ebenfalls aufgegriffen und rügt die 

unterschiedliche Definitionspraxis der Mitgliedstaaten bei zentralen Begriffen: 

• Am stärksten schlagen hierbei Unterschiede bei der Begriffsbestimmung von 

„Opfer“ zu Buche, die mit sich bringen, dass sich der Begriff je nach den 

innerstaatlichen Rechtsvorschriften unterschiedlich weit erstreckt, beispielsweise auf 

Familienangehörige.5  

Diese Kritik trifft auch auf die deutsche Regelung in § 373b StPO zu. Der Wortlaut ist – 

scheinbar – weitgehend an den Wortlaut der Richtlinie angelehnt. In den Empfehlungen zur 

Umsetzung der Richtlinie hatte die Kommission den Mitgliedsstaaten explizit empfohlen, 

nicht an ihren bisherigen Definitionen festzuhalten, sondern die EU-Definition quasi eins zu 

eins zu übernehmen.6  

 
2 Richtlinie 2012/29/EU vom 25. Oktober 2012 über Mindeststandards für die Rechte, die Unterstützung und 
den Schutz von Opfern von Straftaten sowie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2001/220/JI, O.J. L 315, S. 
57. 
3 Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über die Umsetzung der Richtlinie 
2012/29/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 über Mindeststandards für die 
Rechte, die Unterstützung und den Schutz von Opfern von Straftaten sowie zur Ersetzung des 
Rahmenbeschlusses 2001/220/J (COM/2020/188 final), https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0188. 
4 EU-Kommission, Evaluationsbericht, aaO., S. 4. 
5 Europäisches Parlament, Bericht über die Umsetzung der Richtlinie 2012/29/EU über Mindeststandards für 
die Rechte, die Unterstützung und den Schutz von Opfern von Straftaten vom 14.5.2018, A8-0168/2018, 
www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0168_DE.html. 
6 Europäische Kommission, DG Justice Guidance Document related to the transposition and implementation of 
Directive 2012/29/EU, Ares(2013)3763804 – 19/12/2013, S. 11. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0188
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0188
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0168_DE.html


Dessen ungeachtet hielt der Gesetzgeber an dem traditionellen deutschen Verletztenbegriff 

fest; die indirekten Opfer (Familienangehörige im Sinne der EU-Richtlinie) sind formal jedoch 

gerade nicht als „Verletzte“ definiert, sondern diesen in einem gesonderten Absatz lediglich 

„gleichgestellt“ (§ 373b Abs. 2). Die Folgen dieser formalen Differenzierung sind 

weitreichend. ANUAS weist regelmäßig auf die praktischen Konsequenzen hin.  

• Die Vorschrift muss daher zwingend überarbeitet werden, und sei es nur 

redaktionell, um bisherige Fehlinterpretationen auszuräumen. 

• Vorbild für eine Neuausrichtung könnte § 2 SGB XIV sein; gegebenenfalls könnte 

zwischen einzelnen Personengruppen differenziert werden. 

Im Übrigen gilt, dass Familienangehörige überlebender Opfer bestimmte originäre Rechte 

haben, die ihnen unabhängig von den Rechten der unmittelbaren (direkten) Opfer zustehen 

und selbständig wahrgenommen werden können. 

 

2. Beschränkte Konzeption und Reichweite des Opferschutzes im Hinblick auf das 

Strafverfahren 

Ein evidentes systematisches Defizit der bislang implementierten Opferschutzkonzepte ist 

ihre Fokussierung auf das Strafverfahren. Das gilt für das nationale ebenso wie für das 

europäische Recht. Dabei bleibt freilich außer Acht, dass heutzutage nur noch eine 

Minderheit aller staatsanwaltlichen Ermittlungsverfahren überhaupt in einen Strafprozess 

mündet. Die Mehrzahl der Verfahren wird vorzeitig eingestellt. Diese Praxis ist in 

Deutschland besonders ausgeprägt.  

• Nach Daten der Universität Konstanz wurden 2015 lediglich ein Drittel sämtlicher 

aufgeklärten und anklagefähigen Straftaten tatsächlich auch angeklagt (32 %), nur in 

einem Viertel kam es auch zu einer Verurteilung des oder der Beschuldigten (26 %).7   

In allen diesen Fällen ist das Opfer, wenn es seine Ansprüche gegen den Täter geltend 

machen will, auf den Zivilrechtsweg angewiesen. Gegebenenfalls muss es staatliche 

Opferentschädigung beantragen, was aufwändig ist und in Anbetracht der restriktiven 

Bewilligungspraxis durch die bislang zuständigen Versorgungsämter ebenfalls in einen 

Rechtsstreit münden kann, der dann beim Sozialgericht stattfindet. Nach einer 

Verfahrenseinstellung oder einem Freispruch können Opfer im schlimmsten Fall von ‚ihrem‘ 

Täter sogar zivilrechtlich verklagt werden. Sämtliche in den vergangenen Jahrzehnten 

sukzessive ausgebauten prozessualen Opferschutzstandards laufen in diesen Fällen leer. 

Täter und Opfer sind dann gleichberechtigte Prozessparteien (mit gleichen Rechten und 

Pflichten). Obwohl die Risiken sekundärer Viktimisierung und die daraus folgenden 

Schutzbedürfnisse in einem Zivilprozess nicht unbedingt geringer sind als im Strafprozess, 

sind die Opfer insoweit weitgehend schutzlos gestellt. 

 
7 Dies beinhaltet alle Arten von Straftaten; siehe W. Heinz: Kriminalität und Kriminalitätskontrolle in 
Deutschland – Berichtsstand 2015 im Überblick. Originalpublikation im Konstanzer Inventar 
Sanktionsforschung 2017; www.uni-
konstanz.de/rtf/kis/Kriminalitaet_und_Kriminalitaetskontrolle_in_Deutschland_Stand_2015.pdf2017.  

http://www.uni-konstanz.de/rtf/kis/Kriminalitaet_und_Kriminalitaetskontrolle_in_Deutschland_Stand_2015.pdf2017
http://www.uni-konstanz.de/rtf/kis/Kriminalitaet_und_Kriminalitaetskontrolle_in_Deutschland_Stand_2015.pdf2017


• Vor einigen Jahren wurde im Auftrag des Bundesministeriums der Justiz und für 

Verbraucherschutz untersucht, ob, in welchem Umfang und auf welche Weise die 

etablierten strafrechtlichen Opferschutzstandards auch in andere gerichtliche 

Verfahrensordnungen, insbes. die ZPO, übertragen werden könnten und sollten. 

Basierend auf der Problemanalyse wurden verschiedene Bausteine für einen 

verbesserten Opferschutz in anderen Verfahrensordnungen entwickelt. Ausgewählte 

Schutzvorschriften aus dem Strafprozessrecht können tatsächlich in das 

Zivilprozessrecht und andere Verfahrensordnungen übertragen werden, um auch 

dort eine möglichst opfersensible Prozesspraxis zu ermöglichen. Ein weiteres 

wesentliches Element der Empfehlungen ist die Ausdehnung der psychosozialen 

Prozessbegleitung auf den Zivilprozess (z.B. nach österreichischem Vorbild).8 

• Neben dem defizitären Opferschutz wurde das Kostenrisiko der Betroffenen als 

weitere, besonders evidente Schutzlücke identifiziert. Berichte aus der Praxis legen 

nahe, dass Opfer mit Blick auf die finanziellen Risken im Zivilprozess häufig von der 

gerichtlichen Durchsetzung ihrer legitimen Ansprüche Abstand nehmen. Als mögliche 

Lösung wurde u.a. eine Freistellung der Opfer von Kostenrisiken nach dem Vorbild 

der strafprozessualen Regelungen für nebenklageberechtigte Opfer empfohlen. 

• Die mit der dem Projektauftrag verbundenen Fragen und die vorgeschlagenen 

Lösungsansätze wurden bislang leider nicht weiterverfolgt. Eine Wiederaufnahme 

der Pläne wäre wünschenswert. 

 

3. Fokussierung auf innerstaatliche Sachverhalte und Verfahren 

Ein weiteres Defizit ergibt sich aus der traditionellen Fokussierung der Opferrechte auf 

innerstaatliche Sachverhalte und Verfahren. Das wird der Lebenswirklichkeit der 

Bürgerinnen und Bürger, die insbesondere innerhalb der EU durch einen hohen Grad an 

Mobilität geprägt ist, nicht mehr gerecht. Damit einher geht zwangsläufig eine 

kontinuierliche Zunahme trans-nationaler Viktimierungsfälle. Das betrifft sowohl Personen 

aus dem Ausland, die in Deutschland Opfer einer Straftat werden als auch Deutsche bzw. 

Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die im Ausland Opfer werden.  

• Potentiell relevante Gruppen sind: Touristen, Geschäftsreisende, Transitpassagiere, 

Bus- bzw. Fernfahrer, Reiseleiter, Saisonarbeiter, Studierende, Geflüchtete, 

Asylbewerber mit/ohne formalen rechtlichen Status, u.v.a.m. 

Opfererlebnisse im Ausland sind für alle davon Betroffenen (wiederum unter Einbeziehung 

der Angehörigen, etwa im Falle grenzüberschreitender Tötungsdelikte) mit besonderen 

Belastungen verbunden, die zusätzlich zu den ‚regulären‘ Tatfolgen zu bewältigen sind. 

Gleichwohl sind sog. „cross-border victims“ bislang nicht als besonders vulnerable 

Opfergruppe anerkannt.  

 
8 Ausführlich M. Kilchling: Opferschutz innerhalb und außerhalb des Strafrechts. Perspektiven zur Übertragung 
opferschützender Normen aus dem Strafverfahrensrecht in andere Verfahrensordnungen, Berlin 2018. 



Die EU-Opferrechtsrichtlinie sieht lediglich einige rudimentäre Regelungen zur 

Anzeigeerstattung und zur Möglichkeit von Videovernehmungen im Heimatland vor.9 Diese 

werden in den meisten Mitgliedsstaaten bislang nur unzureichend praktiziert. Als hinderlich 

erweist sich auch die unzureichende rechtliche Harmonisierung. Was können beispielsweise 

Opfer einer Straftat im Ausland oder deren Angehörige tun, wenn es dort kein 

Klageerzwingungsverfahren gibt? 

Überhaupt nicht adressiert wird in den relevanten Rechtsvorschriften eine Vielzahl von 

praktischen Problemen: 

• Potentiell relevante Beispiele sind: Sprachbarrieren, begrenzte Zeitressourcen (kurze 

Aufenthaltsdauer im Tatland), Kosten vielfältiger Art (Kommunikation, Reisen ins und 

Aufenthalt im Tatland, Honorare für Korrespondenzanwälte, u.v.a.m.), rechtlicher 

Beratungsbedarf, medizinische Untersuchung zur Beweissicherung, ggf. auch 

medizinische Behandlung, Hilfe und Information über bzw. effektiver Zugang zu 

Opferhilfe, mangelnder Versicherungsschutz für Primärschäden (z.B. bei Raub), 

Information über und Zugang zu staatl. Opferentschädigung, etc. 

• Die Problematik der Sprachbarrieren geht weit über die bislang praktizierte 

Unterstützung durch Dolmetschung bei Vernehmungen bzw. die (auszugsweise) 

Übersetzung von Urteilen und weiteren gerichtlichen Dokumenten hinaus. Dabei ist 

insbesondere das Recht auf Übersetzung von Dokumenten von Gesetzes wegen 

deutlich eingeschränkt: es steht bislang ausschließlich nebenklageberechtigten 

Opfern zu; neben der Beschränkung auf einzelne Auszüge von Dokumenten bezieht 

sich der Übersetzungsanspruch lediglich auf Schriftstücke, die zur Ausübung der 

prozessualen Rechte erforderlich sind.10 Erschwerend hinzu kommt eine restriktive 

Auslegungspraxis dieser Rechte durch die Gerichte.  

• Ein weiteres prinzipielles Problem ist im Übrigen auch hier, dass die existierenden 

Angebote auf den Kontext des Strafverfahrens begrenzt sind (siehe oben 2.). 

Ein internationales Kooperationsprojekt widmet sich derzeit der systematischen Analyse der 

rechtlichen und praktischen Probleme von cross-border victims in 10 europäischen Ländern 

(einschließlich Deutschlands) sowie der Türkei. Die Ergebnisse werden 2024 publiziert 

werden. 

Die Notwendigkeit einer verbesserten Unterstützung dieser Opfer ist evident. Das betrifft 

namentlich die Schaffung von Anlaufstellen für eine nachhaltige und rechtssichere 

finanzielle Unterstützung von Auslandsopfern für typischerweise anfallende Ausgaben wie 

die oben nur exemplarisch aufgelisteten. Hier kann Deutschland zunächst auch ohne 

europarechtliche Vorgaben11 initiativ werden.  

 

 
9 Art. 17 der EU-Richtlinie 2012/29/EU. 
10 Vgl. § 187 Abs. 1 u. 2 GVG. 
11 Die EU-Richtlinie 2012/29/EU definiert bekanntlich lediglich Mindeststandards.  



4. Paternalistische Tendenzen bei der Konzeption opferbezogener Angebote  

Es entspricht dem gesicherten Wissensstand aus der empirischen Opferforschung, dass 

Opfer von Straftaten keine homogene Gruppe sind. Jeder und jede Betroffene hat 

individuelle Bedürfnisse und Erwartungen. Daher müssen sämtliche Opferrechte als 

Angebote ausgestaltet sein. Über deren Inanspruchnahme müssen die Betroffen autonom 

entscheiden können. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Befugnis zur Nebenklage.  

In anderen Bereichen ist die wünschenswerte Autonomie der Betroffenen hingegen sehr 

beschränkt. Ein praxisrelevantes Beispiel hierfür ist die aktuell praktizierte Ausgestaltung 

des TOA. Dieser wird in der Regel von Dritten initiiert; das Opfer wird dann zumeist als 

letztes gefragt. Nach gängiger Praxis überweist die Staatsanwaltschaft Fälle, die sie für 

geeignet hält. Hält sie einen Fall für ungeeignet, hat das Opfer bislang kaum eine Chance auf 

Realisierung. Auch die in vielerlei Hinsicht zweifelhafte höchstrichterliche Rechtsprechung 

zum TOA beraubt die Opfer ihrer Autonomie.12 Eine solche Vor-Selektion im mutmaßlichen 

(!) Interesse des Opfers ist paternalistisch und missachtet die Autonomie der Opfer. Diese 

haben in den allermeisten Fällen lediglich ein negatives Entscheidungsrecht (Ablehnung im 

Falle einer entsprechenden Anfrage einer Ausgleichsstelle). Stattdessen sollten Opfer eine 

echte, selbstbestimmte Wahlmöglichkeit haben, die insbesondere auch die Möglichkeit für 

eine pro-aktive Nachfrage umfasst. 

• Diesen Ansatz hat inzwischen auch der Europarat aufgegriffen und unterstützt in der 

sog. Venedig-Erklärung der Justizministerinnen und -minister die Einführung eines 

Rechts auf Restorative Justice.13 

• Das schließt eine adäquate Information der Opfer über verfügbare 

Ausgleichsangebote ein. Dieses Informationsrecht ist bereits in der EU-

Opferrechtsrichtlinie ausdrücklich normiert.14 In Deutschland ist auch dieses 

Informationsrecht nur unzulänglich umgesetzt.15  

Ein möglicher weiterer Einsatzbereich, der in der Praxis bislang noch wenig Beachtung 

findet, betrifft Konflikte Betroffener mit Behörden. ANUAS weist regelmäßig darauf hin, 

dass Hinterbliebene mit unangemessenem, auch diskriminierendem Verhalten, mitunter 

auch offensichtlichen Behördenfehlern konfrontiert sein können. Dies betrifft nicht nur die 

Polizei und Strafverfolgungsbehörden, sondern auch Versorgungsämter und andere 

Dienststellen.  

 
12 Kritisch schon M. Kilchling: Opferschutz und der Strafanspruch des Staates – ein Widerspruch? Neue 
Zeitschrift für Strafrecht (NStZ) 2002, S. 57 ff.; mit ähnlichem Tenor H. Schöch: Die "unterbelichtete" 
Schadenswiedergutmachung gemäß § 46a StGB, in: K. Bernsmann & T. Fischer (Hrsg.), Festschrift für R. Rissing-
Van Saan, Berlin/New York 2011, S. 639 ff. 
13 Venice Declaration on the Role of Restorative Justice in Criminal Matters, on the occasion of the Conference 
of the Ministers of Justice of the Council of Europe "Crime and Criminal Justice – the Role of Restorative Justice 
in Europe", Venedig, 13./14. Dezember 2021, Pkt. 15 (i.), https://rm.coe.int/venice-ministerial-declaration-
eng-4-12-2021/1680a4df79; ausführlicher dazu M. Kilchling: Für ein Recht auf RJ – Unterstützung durch den 
Europarat. TOA-Magazin 1/2022, S. 7 ff. 
14 Art. 4 Abs. 1 (j) RL 2012/29/EU. 
15 Ausführlicher auch hierzu M. Kilchling, aaO. (2022). 

https://rm.coe.int/venice-ministerial-declaration-eng-4-12-2021/1680a4df79
https://rm.coe.int/venice-ministerial-declaration-eng-4-12-2021/1680a4df79


Restorative-Justice-orientierte Angebote könnten in diesen Fällen eine sinnvolle Ressource 

sein, um Opfern auch außerhalb des Strafprozesses mehr Gehör zu verschaffen. Dies kann 

zu einem positive(re)n Empfinden von Verfahrensgerechtigkeit beitragen. In anderen 

Verwaltungszweigen16 sind Mediationsverfahren mit betroffenen Bürgerinnen und Bürgern 

längst etabliert.   

 
16 Baurecht, Umweltrecht und Sozialrecht sind nur einige praxisrelevante Beispiele; vgl. dazu Haft, F. et al., 
Handbuch Mediation, 3. Aufl. 2016. 



Gerd Miedthank – Vorsitzender Sozialdenker e.V. 

------------------------ 

 

Aus Sicht zum GG und den Sozialgesetzbüchern  

 

Als Arbeitnehmer haben Sie innerhalb von drei Jahren für maximal 78 Wochen                   

(18,5  Monate) Anspruch auf Krankengeld.  

Bei solch einer schwerwiegenden psychischen und physischen Erkrankung, die die 

Betroffenen (Mit- Opfer) durchmachen müssen, ist diese Regelung auf Anspruch auf 

Krankengeld von 1 ½ Jahren zu kurz.  

Die Betroffenen (Mit-Opfer) verlieren automatisch ihre Betriebszugehörigkeit und erhalten 

keine betrieblichen Abfindungen, weil Sie durch diese Nahtlosigkeitsregelung (Aussteuerung) 

entsprechend dem § 145 SGB III in die Arbeitslosigkeit fallen. Die Betroffenen können 

folglich auch nicht das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) nach dem SGB § 167 

SGB IX oder dem Hamburger Modell der stufenweisen Wiedereingliederung in Anspruch 

nehmen.  

Hier muss der Gesetzgeber, bei solchen von außen hervorgerufenen ausgeprägten 

Krankheitsbildern, den gesetzlichen Anspruch auf Krankengeld entsprechend dieser 

schwerwiegenden psychischen und physischen Erkrankung eine befristete Verlängerung (bis 

zu vier Jahren) der Weiterzahlung des Krankengeldes nach festgelegten entsprechenden 

Prüfungen und Nachprüfungen festlegen.  

Der Gesetzgeber muss entsprechend dem § 20 des SGB V in der Primären Prävention und 

Gesundheitsförderung hinsichtlich dieser von außen hervorgerufenen ausgeprägten 

Krankheitsbildern der Mit-Opfer unter § 20 Abs. 3. Nr. 6 Rechnung tragen und diese Gruppe 

explizit benennen und einbeziehen.  

Es gibt keine spezialisierten Reha- Einrichtungen der Rententräger und Krankenkassen in 

Deutschland zu dieser Problematik. Es wäre auch für unsere Gesellschaft wirklich wichtig 

und ist im Hinblick des bestehenden Fachkräftemangels dringend geboten, diese 

Gesundheitsförderung schnellstmöglich zu aktivieren, damit wir gut ausgebildete 

BürgerInnen nicht weiter unnötig verlieren. 

Ferner muss der Gesetzgeber entsprechend dem Grundgesetz der BRD- Artikel 1 Abs. 1 und 

dem Artikel 3 Abs. 1 und der UN- Behindertenrechtskonvention, dass SGB XIV „Soziale 

Entschädigung diesen Mit- Opfern, wie es bei Angehörigen bei Terror- und 

Katastrophenopfern besteht, gleichgestellt werden.  

 



Manfred Lukaschewski – Diplom Kriminalist 
 
---------------------------- 
 
Negativfaktoren mit Einfluss auf die physische und psychische Verfassung der Angehörigen (im 
weiteren Verlauf „Mit-Opfer“ genannt) 
 
Betrachtet man sich die Abläufe bei Aufkommen einer unnatürlichen (Verbrechen, Suizid oder 
Unfall) oder nicht geklärten Todesart, kommt man schnell zu dem Urteil, dass es gerade zu Beginn 
der polizeilichen Bearbeitung zu drastischen Fehlern kommt, die unmittelbaren Einfluss auf die 
Psyche und die Physis der betroffenen Angehörigen haben. 
 
Welche gravierenden Irritationen sind besonders hervorzuheben? Trennen wir die Betrachtung 
und orientieren wir uns zunächst an der Untersuchung von Verbrechen, sicher der schwersten 
Irritation im Leben der Angehörigen. 
 
Als erste wichtige Schlussfolgerung sollte die Erkenntnis stehen, dass betroffene Angehörige 
ebenfalls Opfer dieses Verbrechens sind. Diese Schlussfolgerung resultiert nicht vordergründig aus 
empathischen Erwägungen, sondern leitet sich eindeutig aus der Richtlinie 2021/29/EU ab, in der 
Opferschutz und Opferhilfe als einklagbare Menschenrechte deklariert werden. 
Allerdings muss an dieser Stelle auch darauf hingewiesen werden, dass es seitens der 
Ermittlungsbehörde einen Interessenkonflikt gibt. 
 
Einerseits sind diese Mit-Opfer physisch und psychisch in Schutz zu nehmen, andererseits sind sie 
erfahrungsgemäß (bis zu ihrem Ausschluss) auch Verdächtige. Diesen Spagat zu vollführen, ohne 
verbürgte Rechte zu verletzen, ist nicht immer einfach. 
Hier ist eine ausgewogene und erklärende Kommunikation unabdingbar, diese Forderung sollte in 
jedem Stadium der Ermittlungen Grundanliegen sein. 
 
Welche Fehler können in diesem Prozess zu nachhaltigem Misstrauen in die Arbeit der 
Ermittlungsbehörde führen. 

➢ ▬ wie bereits erwähnt ist es die mangelnde, empathische Kommunikation 
➢ ▬ ungenügende Arbeit des Leichen beschauenden Arztes 
➢ ▬ die voreilige Festlegung auf einen oder auf die Täter, ohne Beachtung der       

wichtigen Grundregel eines EV, nämlich sowohl be- als auch entlastende Momente 
herauszuarbeiten 

➢ ▬ die zu schnelle Einstellung der Arbeit (hier vor allem der Spurensicherung), vor allem die 
Konzentration auf sog. Goldene Spuren (Blut, DNA, daktyloskopische Spuren) 

➢ ▬ Häufiges Fehlen einer effektiven interdisziplinären Zusammenarbeit,         
hauptsächlich hinsichtlich des Hinzuziehens der Rechtsmedizin 

➢ ▬ vorschnelles Attestieren eines Suizids ohne genaue Prüfung der           
Möglichkeit eines Fremdverschuldens 

 
Besonders gravieren werden die Fehler und/Versäumnisse im Falle des Vorliegens von 
zweifelhaften Suiziden. 
Suizide sind Ausnahmesituationen sowohl für den Suizidenten, aber auch für seine/ihre 
Angehörigen. 
 
 



Suizidales Verhalten ist ein Tabu-Verhalten und nicht allzu selten wird von unterschiedlichen 
Protagonisten versucht, diesen Umstand zu verschleiern. 
Auch im Falle eines Suizids ist die Palette der Unzulänglichkeiten länger als erwartet. 
 

➢ ▬ wie bereits erwähnt, das voreilige Attestieren … 
➢ ▬ das nicht Erkennen eines Fremdverschuldens durch hinzugezogene         

Polizeibeamte (ursächlich ein Mangel in der Ausbildung) 
➢ ▬ unzulängliches ermittlungstaktisches Vorgehen, was Folgendes beinhalten sollte. 

Untersuchung der Lebensumstände des eigentlichen Opfers, aber auch der Mit-Opfer, 
genaue Inaugenscheinnahme des Ereignisortes, aus       einem zweifelhaften Suizid 
muss ein bewiesener Suizid werden oder ein EV       bezüglich Tötungsverbrechen eröffnet 
werden. 

➢ ▬ oft ergibt sich die Notwendigkeit einer Durchsuchung, hier muss           
besonders sensibel vorgegangen werden. Es ist in der Regel meist mit dem Vorweisen des 
Durchsuchungsbeschlusses getan --- ein korrigierbarer Fehler 

 
Es kommt nicht selten noch ein Phänomen hinzu, dass nicht unterschätzt werden darf. 
Wie bereits erwähnt, ist ein Suizid ein Tabu-Thema und wird in manchen Familien als Makel für die 
gesamte Familie betrachtet. 
Deshalb kommt es durchaus vor, dass der untersuchende Arzt oder gar die Polizeibeamten ersucht 
werden (bis hin zu Geldangeboten), es nicht „an die große Glocke“ zu hängen und einen 
natürlichen Tod zu bescheinigen. 
 
Auch in derartigen Fällen kommt es auf eine informationelle Kommunikation an, zumal sowohl der 
Suizident als auch seine Angehörigen sich daraus ergebende Rechte. Vielfach sind diese Rechte 
bereits fixiert, werden allerdings nicht in jedem Fall in Anspruch genommen  
 


